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Maßnahmen für Offenland-Biotope

Legende

Sicherung natürlicher oder naturnaher FließgewässerbereicheM1

2-schürige extensive Wiesenmahd (ab 15.06.)

Pflegemahd (alternativ: extensive Beweidung)

Waldbewirtschaftung nach Vorgaben des naturnahen Waldbaus, an Waldtyp angepasst

Langfristige Überführung von Nadel- in Laubholzbestände

Sukzession, Prozeßschutz

Aufsignatur: Entkusseln

Aufsignatur: Düngeverbot

M3

M6

M8

M9

M10

Ziele der Maßnahmenplanung:

Allgemeines Schutzziel: Erhaltung bzw. Wiederherstellung oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen gem. Anhang I und Arten gem. Anhang II der FFH-Richtlinie.

Weitere Ziele: Pflege und Entwicklung von sonstigen (Nicht-FFH-) Biotopflächen. Mindestziel: Erhalt oder Aufwertung der 
Biotopausprägung; Maximalziel: Neuentwicklung von Lebensraumtypflächen gem. Anhang I und Habitatflächen für
Arten gem. Anhang II der FFH-Richtlinie.

Maßnahmen für Wald-Biotope

Sonstige Maßnahmen, punktuelle Maßnahmen

Maßnahmen für Arten

Angepasstes Nutzungsregime für den Großen Feuerfalter (Lycaena dispar) / Altgrasstreifen

Die Differenzierung der Maßnahmen und der damit verbundenen Ziele erfolgt über Füllsymbole und Zusatzangaben
innerhalb der Maßnahmenflächen:

              LRT-Flächen unter Angabe von Objektkennung, LRT-Code und Erhaltungszustand (s. auch Bestandsplan 2.1)
M(x) = Maßnahmen-Code E = erhaltende Maßnahme V = Verbessernde Maßnahme 

Für LRT-Flächen der Erhaltungszustände A und B wird grundsätzlich der Erhalt (E) derselbigen angestrebt.
Für LRT-Flächen des Erhaltungszustandes C wird grundsätzlich die Verbesserung (V) desselbigen angestrebt.
Abweichungen sind je nach Entwicklungspotential auf Einzelflächen möglich. ([LRT]B V, [LRT]C E).

Sonstige Biotopflächen (s. auch Bestandsplan 2.3) 
M(x) = Maßnahmen-Code E = erhaltende Maßnahme EW = Entwicklungsmaßnahme

Angestrebt wird der Erhalt (E) der aktuellen Ausprägung des Biotoptyps oder eine Entwicklung (EW) in Form
von Aufwertung der Biotopausprägung bzw. nach Möglichkeit (kurz-/mittel-/längerfristige) Überführung in
LRT-Flächen oder Habitatflächen für FFH-Anh. II-Arten.

1-schürige Mahd von feuchten Hochstaudenfluren und Nassbrachen (in Trockenjahren) M4

1-schürige Spätmahd von PfeifengraswiesenM5

Erhalt von Feuchtgebüsch-KomplexenM2
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extensive BeweidungM7
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